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Wahlen 
 
 
Die Amtsdauer des Vorstandes und des Präsidenten beträgt gemäss Organisationsreglement 
Artikel 16, Absatz 3, 4 Jahre. Für die Amtsdauer 2020 – 2023 setzt sich der Vorstand wie folgt 
zusammen: 
 
Präsident Jürg Hänni, Vorimholz 
Vizepräsident Theo Bühlmann, Deisswil 
Mitglieder Peter Bill, Moosseedorf 
 Sascha Blank, Suberg 
 Hanspeter Eberhard, Messen 
 Rolf Gnehm, Zuzwil 
 Daniel Hänni, Wengi 
 Peter Rieder, Vogelsang 
 Andreas Rufer, Moosseedorf 
 
Infolge Amtszeitbeschränkung kann Hanspeter Eberhard nicht mehr wieder gewählt werden. 
Hanspeter Eberhard ist seit 2006 im Vorstand. Damals als Vertreter der Gemeinden Wengi 
und Ruppoldsried. Durch die Fusionen von Bangerten und Ruppoldsried mit der Gemeinde 
Rapperswil wurde die Aufteilung neu überarbeitet und Hanspeter Eberhard ist nun seit 2020 
Vertreter der Gemeinde Rapperswil. 
 
 
Ergänzungswahl Vorstand für die Amtsdauer 2024 - 2027 
 
Folgende Nomination ist eingegangen: 
 

Daniel Hochstrasser, Moosaffoltern (Gemeinderat Rapperswil), als Vertreter der Ge-
meinde Rapperswil 

 
 
 
Wiederwahl Vorstand für die Amtsdauer 2024 - 2027 
 
Die restlichen Mitglieder stellen sich für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung. 
 
 Peter Bill, Moosseedorf (als Vertreter der Gemeinde Moosseedorf) 
 Sascha Blank, Suberg (als Vertreter der Gemeinde Grossaffoltern) 
 Theo Bühlmann, Deisswil (als Vertreter der Gemeinden Deisswil, Schüpfen, Wiggiswil) 
 Rolf Genehm, Zuzwil (als Vertreter der Gemeinden Iffwil. Jegenstorf, Messen, Zuzwil) 
 Daniel Hänni, Wengi (als Vertreter der Gemeinde Wengi) 
 Jürg Hänni, Vorimholz (als Vertreter der Gemeinde Grossaffoltern) 
 Peter Rieder, Vogelsang (als Vertreter der Gemeinde Rapperswil) 
 Andreas Rufer, Moosseedorf (als Vertreter der Gemeinde Moosseedorf) 
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Wahl Präsidium für die Amtsdauer 2024 - 2027 
 
Gemäss OgR Art. 35 ist der amtierende Präsident des Vorstandes für die Amtsdauer 2024 – 
2027 in Abweichung von Art. 16 Abs 4, wählbar. Jürg Hänni stellt sich für eine weitere Amts-
dauer zur Verfügung. Es sind keine anderen Nominationen eingegangen. 
 
 
 
Wiederwahl Rechnungsprüfungsorgan für die Amtsdauer 2024 - 2025 
 
Gemäss Organisationsreglement Artikel 20, Absatz 4, beträgt die Amtsdauer des Rechnungs-
prüfungsorgans 2 Jahre. Die ROD Treuhand AG aus Urtenen-Schönbühl stellt sich für eine 
weitere Amtsdauer zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
Antrag Vorstand 
 
1. Ergänzungs- und Wiederwahl Vorstand für die Amtsdauer 2024 - 2027 

2. Wiederwahl Jürg Hänni als Präsident für die Amtsdauer 2024 - 2027 

3. Wiederwahl Rechnungsprüfungsorgan ROD Treuhand AG Urtenen-Schönbühl für die 
Amtsdauer 2024 - 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


